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Ausschreibung der 
10. Österreichischen Schulmeisterschaften im Kegeln 2019 

 
 

Der Bewerb wird als länderübergreifende schulbezogene Sportveranstaltung 

gemäß den Beschlüssen der ÖSKB-Präsidentenkonferenz-Classic im Rahmen der 

ÖSKB Nachwuchsförderung im Schulsport durchgeführt. 
 

Die Ausschreibung erfolgt in Anlehnung an die gültige Fassung der ÖSKB-SpO-Cl. 
 
 

Termin:   Dienstag 28. Mai 2019 
(ggf. Anreise und Vorstarter – Montag 27.Mai 2019) 

Ausrichter: LV Niederösterreich 

Bewerbsbeginn:  wird nach Nennungsschluss bekannt gegeben 
 
 

Bewerbsende:  Abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Landesverbände 
 

 

Ort:    Bahnanlage: SKZ Neunkirchen, Fabriksgasse 34, 2620 Neunkirchen 
 
 

Bewerbsleitung: Die Gesamtleitung obliegt dem ausrichtenden Landesverband 

NÖ in Zusammenarbeit mit dem ÖSKB-Sportausschuss/Cl. 
und dem Schulkoordinator. 

 
Startberechtigung:  Schulmannschaften der Landesverbände Classic mit je sechs  

Spielern (Knaben   und/oder   Mädchen   gemischt). 
Fahrtkosten und eventuelle Übernachtungskosten sind vom 

Landesverband oder Verein zu tragen. 
 

Startrecht:  Spielberechtigt  sind  Schüler/innen  ab  der  3. Klasse Volks-
schule bis zur achten Schulstufe, sofern sie nicht vor dem 1. 
Juli des laufenden Kalenderjahres 15 Jahre  alt  werden. 
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Bei der Österreichischen Schulmeisterschaft 2019 in NÖ 

(6er-Mannschaften) dürfen pro Team insgesamt 2 Spieler/innen mit 
Vereinszugehörigkeit und incl. Ersatzspieler 4-6 vereinslose Spieler/innen 

(bei keinem österr. Sportkegelverein gemeldet) eingesetzt werden. 
 

Kugelgröße: Verwendung von 14er- oder 15er-Kugel wird freigestellt. 
 

Verständigung:  Die Verständigung der Spieler obliegt dem jeweiligen LV. 
 

Nennung: Die Inanspruchnahme der Startplätze ist durch den LV bis 

längstens 31.März 2019 schriftlich oder per E-Mail direkt an 

den verantwortlichen Koordinator zu melden. 
 

Rudolf SCHWARZ 
Mobil-Tel. +43 (0) 650 654 60 80 

schwaru@drei.at  
 

ACHTUNG: Bei Nichteinhaltung erlischt das Startrecht!!! 

Nenngeld:   Es wird kein Nenngeld eingehoben. 

Meldezeit:  Die Startliste der Schülermannschaften ist vom Delegations-
leiter des jeweiligen Landesverbandes spätestens 30 Minuten 

vor der im Startplan angegebenen ersten Startzeit unaufgefor-
dert der administrativen Leitung des Bewerbes zu übergeben. 

 

Ärztliches Gutachten: In Anlehnung an die ÖSKB-Sportordnung (gem. vorzulegender 

Schulbestätigung). 

Es ist zu beachten, dass für Landesmeisterschaften und Österr. 
Schulmeisterschaften von der jeweiligen Direktion (oder vom 

Landesschulrat) eine Erklärung zur SCHULBEZOGENEN 

VERANSTALTUNG vorgelegt werden muss (Versicherung der 

Teilnehmer). Diese Bestätigung ist spätestens der Startliste 
in schriftlicher Form beizulegen. 

 

Doping:  Bezüglich der Dopingbestimmungen der BSO wird auf die 

ÖSKB- Sportordnung verwiesen. 
 

Wertung: Es gilt Bahngleichheit. .Die Schulmannschaft mit der höheren 
Gesamt-Kegelanzahl ist Sieger. 
 Bei Kegelgleichheit ist ein Stechen („Sudden  Victory“) durchzuführen, bei 
dem  von jedem der 6 Mannschaftsmitglieder  EIN  Wurf  abzugeben  ist  (Ab-
folge  wie  beim  Sudden  Victory üblich);  die  hierbei erzielte  Gesamtsumme  

entscheidet  über  die  Platzierung;  erforderlichenfalls  ist  der  Sudden  Vic-
tory Vorgang nach vorherigem Bahnwechsel zu wiederholen. 

 
Wurfanzahl:  Je  Starterin/Starter  60  Wurf  in  die  Vollen  (2  x  30  Wurf  mit  

einmaligem Bahnwechsel) – Einspielzeit pro Teilnehmer 5 Wurf 
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Präsident                                       

 
   Willi Binder                                   

Bei Teilnahme von mindestens fünf Mannschaften aus vier
Landesverbänden. 
Landesverbände, welche auch eine Landesmeisterschaft
durchführen, können für die Österreichische
schaft maximal zwei Mannschaften nominieren.

Für die Durchführung des Bewerbes und die
der ausrichtende Landesverband verantwortlich.
Wurfzettel und Ergebnislisten sind nach den
Bewerbes vorzubereiten, vollständig auszufüllen
des Bewerbes vom Schiedsrichter und dem
unterschreiben, den teilnehmenden Mannschaften
auszufolgen und an den ÖSKB-Sportdir.
Sportkoordinator-Cl., und an die teilnehmenden

zu übermitteln. 

Diese werden vom durchführenden LV gestellt.

Der ÖSKB und seine Organe übernehmen
Sachschäden jeder Art keine Haftung und können
werden. 

Die Sieger des Bewerbes erhalten den Titel:

„Österreichische Schulmeister im Kegeln

bis 3. Platz: 

Medaillen in  GOLD,  SILBER  bzw.  BRONZE,
Urkunden  und Gutscheine für alle TeilnehmerInnen.
Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer ein Essen 

  Siegerehrung findet nach Beendigung des Bewerbes
 Abschlussveranstaltung statt. 
 Ende des Bewerbes wird zuerst die 

Siegermannschaft und zum Abschluss die Bundeshymne

Wien, am 11. März 2019 

Für den ÖSKB: 

                                       Sportdirektor                                  Bewerbs

                                   Oskar Schmidt                                        
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BRONZE,  ÖSKB-
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 und ein Getränk. 

Bewerbes im Rahmen 

 Landeshymne der 
Bundeshymne gespielt. 

Bewerbs-Koordinator 

                                        Rudolf Schwarz 


